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	Übersicht: Hier 3 wegweisende Entscheidungen aus der Rechtsprechung

	Der Fall 
	Die Entscheidung des Gerichts 

	Kündigung und AU decken sich vollständig: Eine Arbeitnehmerin kündigte während der Probezeit am 08.02.2019 zum 22.02.2019. Am selben Tag legte sie eine AU vor, die exakt bis zum Ende der Kündigungsfrist reichte. Der Arbeitgeber verweigerte die Entgeltfortzahlung. Die Arbeitnehmerin klagte und berief sich pauschal auf eine psychosomatische Erkrankung infolge von Mobbing. 
	Das Bundesarbeitsgericht (BAG) gab dem Arbeitgeber recht. Die zeitliche Übereinstimmung von Kündigung und Arbeitsunfähigkeit reichte aus, um den Beweiswert der AU zu erschüttern. Der pauschale Vortrag zu einem „psychosomatischen Hintergrund“ genügte nicht. 
BAG, Urteil vom 08.09.2021, Az. 5 AZR 149/21 

	Pflegekraft erscheint nach Kündigung nicht mehr zum Dienst: Eine Pflegekraft kündigte am 04.05.2022 zum 15.06.2022 und erschien ab dem Folgetag nicht mehr zur Arbeit. Bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses legte sie durchgehend AU-Bescheinigungen vor. Der Arbeitgeber verweigerte die Entgeltfortzahlung. Die Pflegekraft klagte. 
	Das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein wies die Klage ab. Aufgrund des engen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Kündigung und Krankmeldung bestanden berechtigte Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit. 
LAG, Urteil vom 02.05.2023, Az. 2 Sa 203/22 

	Zeitlich auffällige Krankschreibung nach Eigenkündigung: Eine Arbeitnehmerin meldete sich nach eigener Kündigung passgenau bis zum Ende der Kündigungsfrist arbeitsunfähig. Der Arbeitgeber zweifelte den Beweiswert der AU an und verweigerte die Entgeltfortzahlung. 
	Das BAG bestätigte, dass der Beweiswert einer zeitlich auffälligen Krankschreibung nach Eigenkündigung erschüttert sein kann. Bestehen konkrete Zweifel an der tatsächlichen Arbeitsunfähigkeit, kann dies den Anspruch auf Entgeltfortzahlung gefährden. 
BAG, Urteil vom 21.08.2024, Az. 5 AZR 248/23 



